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Beratungsfolgen  TOP Termin Zuständigkeit Abstimmung

Ausschuss für Weinbau, 
Landwirtschaft und Forsten

Ö  28.08.2025 Vorberatung  

Bau- und Entwicklungsausschuss Ö  28.08.2025 Entscheidung  

 

BETREFF

Planfeststellungsverfahren für das Bauvorhaben - Bedarfsgerechter Ausbau der B 37 zwischen der 
AS Friedelsheim und Verzweigung Bad Dürkheim Ost
hier: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
 

Beschlussvorschlag:

 

Die Stadt Bad Dürkheim stimmt der Planung für den bedarfsgerechten Ausbau der B 37 zwischen der 
AS Friedelsheim und der Verzweigung Bad Dürkheim Ost zu.
 

Die Stadt fordert, die von der Landwirtschaftskammer geforderten Belange in die weitere Planung mit

einzubringen und nachfolgende Punkte im laufenden Verfahren einer weiteren Prüfung zu 
unterziehen:

 Reduzierung der in Anspruch genommenen Weinbaufläche auf das benötigte Mindestmaß, 
sowohl für den Straßenkörper als auch für landespflegerische Maßnahmen 

 Abstimmung der zur Anpflanzung vorgesehenen Bäume und Sträucher mit dem DLR
 Berücksichtigung von Ausweichbuchten bei der Wirtschaftswegunterführung
 Der Rückbau des Wirtschaftswegs km 0,135 km bis km 0,262 sollte durch eine Befestigung 

des Weges Fl.Nr. 8965 und Fl.Nr. 8949 kompensiert werden.

 

 

 

 

 

Bürgermeisterin/Dezernentin/Dezernent:
 



Begründung:
 

In der Bau- und Entwicklungsausschusssitzung am 08.05.2025 wurde die Planung des vierspurigen, 

bedarfsgerechten Ausbaus der Bundesstraße B 37 auf dem Streckenabschnitt zwischen der 
Anschlussstelle Friedelsheim und der Verzweigung Bad Dürkheim Ost vorgestellt.
Auf die damalige Sitzungsvorlage und die gezeigte Präsentation wird verwiesen.
Die Stadt Bad Dürkheim ist im Zuge des laufenden Planfeststellungsverfahrens nach § 17 
Bundesfernstraßengesetz (FStrG) als Träger öffentlicher Belange zu beteiligen.
Die Maßnahme wurde kontrovers diskutiert. Der Beschluss wurde deshalb vertagt.
Zwischenzeitlich wurde die Maßnahme in einem Informationsgespräch am 26.06.2025 der Stadt Bad 
Dürkheim, dem Kreis Bad Dürkheim, der Ortsgemeinde Friedelsheim, der Ortsgemeinde Gönnheim, 

der VG Wachenheim, der Landwirtschaftskammer und dem Weinbauverein Bad Dürkheim seitens des 
LBM Worms nochmals anhand einer Präsentation (Anlage) näher erläutert.
Mit der Maßnahme soll die Verbesserung der Verkehrsqualität und Verkehrssicherheit auf dem 
letzten, noch nicht umgesetzten Ausbauabschnitt der B 37 (A 650) erzielt werden.  

Seitens der Landwirtschaftskammer wurde am 20.06.2025 eine ausführliche Stellungnahme mit 
Forderungspunkten abgegeben (Anlage).

Es wurde eine Online-Petition des Klimabündnis der Naturfreunde Bad Dürkheim-Grethen gegen den 

Ausbau gestartet (seit 13.07.2025), da kein Bedarf für die Umsetzung der Maßnahme gesehen wird.
Auch die Stellungnahme des Klimabeiratsvorsitzenden für den 28.08.2028 spricht sich gegen den 
geplanten Ausbau aus (Anlage). Aus Sicht der Mehrheit des Klimabeirats ist der Ausbau der B37 zu 

einer vierspurigen Straße mit den Klima- und Mobilitätszielen der Stadt nicht vereinbar.
 

Die Verwaltung hat alle Aspekte nochmals geprüft und bewertet die Umsetzung als sinnvoll, 
notwendig und zukunftsorientiert.

Die Verwaltung schlägt deshalb vor, dass die Stadt Bad Dürkheim der Planung für den 
bedarfsgerechten Ausbau der B 37 zwischen der Anschlussstelle Friedelsheim und der Verzweigung 

Bad Dürkheim Ost mit der Forderung folgender Prüfungsaufträge prinzipiell zustimmt:
 

Die Stadt fordert, die von der Landwirtschaftskammer geforderten Belange in die weitere Planung mit

einzubringen und nachfolgende Punkte im laufenden Verfahren einer weiteren Prüfung zu 
unterziehen:

 Reduzierung der in Anspruch genommenen Weinbaufläche auf das benötigte Mindestmaß, 
sowohl für den Straßenkörper als auch für landespflegerische Maßnahmen 

 Abstimmung der zur Anpflanzung vorgesehenen Bäume und Sträucher mit dem DLR
 Berücksichtigung von Ausweichbuchten bei der Wirtschaftswegunterführung
 Der Rückbau des Wirtschaftswegs km 0,135 km bis km 0,262 sollte durch eine Befestigung 

des Weges Fl.Nr. 8965 und Fl.Nr. 8949 kompensiert werden.

 

Im Vorfeld hat sich die Stadt mit den Ortsgemeinden Gönnheim und Friedelsheim ausgetauscht. 

Zwischenzeitlich hat die Ortsgemeinde Gönnheim der Planung für den bedarfsgerechten Ausbau der 
B37 zwischen der AS Friedelsheim und der Verzweigung Bad Dürkheim Ost einstimmig zugestimmt.
Die Gemeinde fordert, die von der Landwirtschaftskammer geforderten Belange in die weitere 

Planung mit einzubringen und nachfolgende Punkte im laufenden Verfahren einer weiteren Prüfung 
zu unterziehen:



 Reduzierung der in Anspruch genommenen Weinbauflächen auf das benötigte Mindestmaß, 
sowohl für den Straßenkörper als auch für landespflegerische Maßnahmen

 Abstimmung der zur Anpflanzung vorgesehenen Bäume und Sträucher mit dem DLR
 

Die heutige Entscheidung des Bau- und Entwicklungsausschusses ist gemäß Hauptsatzung 
abschließend.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




